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Nur in den gröfselten Städten und unter ganz befonderen Verhältniffen beitehen

von der Poftverwaltung felbit verwaltete Pofthaltereien mit zugehörigen Stall—

gebäuden. Sonft werden auf den Pofthöfen nur hier und da Stallungen zur vorüber-

gehenden Unteritelhing von Pferden eingerichtet.

Das deutfche Reichs—Poltgebiet ift in 40 Bezirke eingetheilt, denen die Ober-

Poftdirectionen vorftehen. Diefen liegt die Leitung der die Poftverwaltung be-

treffenden allgemeinen Angelegenheiten ob, die Ueberwachung und Regelung des

Pof’tbetriebes felbft, die Pflege der Beziehungen zu den anderweitigen Behörden und

Verwaltungen, insbefondere den Landesregierungen der Bundesitaaten, den Provinzial-

verwaltungen, den Städten und Gemeinden, den Eifenbahn—Directionen, den Militär-

behörden u. f. w. An der Spitze Pteht ein Ober-Poftdirector, dem je nach dem

Umfange und der Bedeutung des Bezirkes eine gröfsere oder geringere Zahl von

Pofträthen und Bureaubeamten zugeordnet ift. Als Sitz der Ober-Poitdirection ift

gewöhnlich der bedeutendfte Ort des Bezirkes gewählt.

Das Reichs-Poftamt {tellt die obertte Verwaltungsbehörde der Reichspof’t dar,

mit dem Sitze in Berlin; an der Spitze fieht der Staatsfecretär des Reichs-Poftamtes.

Die Organifation diefer Behörde entfpricht derjenigen der übrigen Reichsärnter‘, die

Verwaltung ift in Abtheilungen gegliedert, in denen eine Anzahl von Minif’terialräthen

die einzelnen Verwaltungsttoffe bearbeitet. Die Amtsthätigkeit erftreckt fich auf

die allgemeine Regelung des gefammten Poft- und Telegraphenwefens, auf die Fett-

ftellung aller Hauptcurfe, auf die Beziehungen zu den Staatsbehörden des In— und

Auslandes, auf die Anitellung des Beamtenperfonals, auf die Feftftellung der Etats,

der Bauangelegenheiten u. f. w.

3. Kapitel.

Allgemeines über die Gefchäfte der Poftverwaltung.

Das eigenartige Wefen des Poitdienftes kommt am entfchiedeniten in den

Poftämtern zur Erfcheinung. Man kann diefe daher als die eigentlichen Re-

präfentanten des Poftwefens bezeichnen, und es ift zum Verftändniffe der Eigen—

thümlichkeiten der Einrichtungen des Pofthaufes eine kurze Darfiellung des darin

fich abfpinnenden Poftdienftes erforderlich. Diefe foll jedoch ganz allgemein ge—

halten werden und nur dazu dienen, die Bedeutung und die Zufammengehörigkeit,

fo wie die Einrichtung der einzelnen Räume verfiändlich zu machen.

Die Thätigkeit des Poftamtes erftreckt fich:

I) auf die Behandlung der zu befördernden Sendungen, d. h. die Annahme

und die Abfertigung derfelben; *

2) auf die Behandlung der beförderten (angekommenen) Sachen (Entkartung

und Beitellung), und ‘ »

3) auf die Ueberwachung und Regelung der gefammten Verrichtungen und

auf das Abrechnungswefen.

Die Behandlung der zu befördernden Sachen theilt fich in zwei gefonderte

Verrichtungen ein: in die Annahme und die Abfertigung.

Bekanntlich find aller Orten an den Strafsen und am Poftgebäude felbit Brief—
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kaf’ten angebracht, die in regelmäfsigen Friften durch Beauftragte der Pott entleert
werden. Im Poftgebäude werden ferner an den Schalterftellen Briefe, Packete,
Geld— und Werthfendungen, Geldeinzahlungen etc. in Empfang genommen. Diefe
Verrichtungen zufammengenommen bilden die Annahme. _

Die aus den Briefkaften gefammelten und die an den Annahmefchaltern ein-

gegangenen Sendungen werden, nachdem fie auf die Richtigkeit ihrer Frankirung
geprüft und austaxirt worden find, mit dem Annahme- oder Aufgabeftempel ver-
fehen, alsdann nach den verfchiedenen Richtungen, in denen fie befördert werden
follen, auf Grund befonderer Anweifungen geordnet, gebucht, in7Verzeichniffe
(Karten) eingetragen, in Bunde zufammengepackt und alsdann den Bahnpolten
zugeführt oder den Führern der Landpoften übergeben. Die hierzu erforderlichen
Thätigkeiten erhalten zufammengenommen die Bezeichnung der »Abfertigung«. Dazu
ift auch die Ueberleitung nach Neben- und Zweiglinien auf Knotenpunkten des
Verkehres, beim Uebergange von der Eifenbahnpoft auf Landpoften, fo wie von
beiden zur Schiffsbeförderung und umgekehrt zu rechnen.

Sind die Poftfendungen an ihrem Beftimmungsorte angekommen, fo unterliegen
fie wiederum einer zweifachen Behandlung. Nachdem fie in das PÖftgebäude ge-
langt find, werden die Umhüllungen gelöst, die Sendungen nach beitimmten Vor-
fchriften mit den gleichzeitig eingegangenen Verzeichniffen (Karten) verglichen, auf
ihre Richtigkeit geprüft und mit dem Ankunfts—(Ausgabe—)Stempel verfehen; die aus
dem Auslande eingegangenen zollpflichtigen Sendungen werden der Zollbehörde
zugeführt. Diefe Verrichtungen zufammen genommen bilden die »Entkartung«.

' Daran fchliefst fich unmittelbar die Ausgabe an. Die Sendungen, welche die
Empfänger felbft von der Poft abholen laffen, gehen dem Beamten zu, welcher den
Ausgabefchalter bedient. Diefer fortirt die Brieffchaften u. f. w. (Druckfachen,
Waarenproben, Zeitungen etc.) und legt fie in den Ausgabefchrank, in welchem für
jeden fiändigen Abholer ein befonderes Fach vorhanden if’t, fo dafs die Sendungen
der abholenden Perfon fofort übergeben werden können.

Die Sendungen, welche den Empfängern in das Haus gebracht werden follen,
unterliegen zunächf‘t einer Sortirung für die Briefträger. Der Bezirk des Poftamtes
ift in Bef’cellbezirke eingetheilt, deren jeder durch einen Briefträger begangen wird
(Ortsbriefträger, Landbriefträger, in gröfseren Orten befondere Geldbriefträger). Die
eingegangenen Sendungen werden nach den Befiellbez'irken in befondere Fächer
vertheilt, aus denen der beftellende Bote fie entnimmt, um fie für feinen Beftell-
gang felbft weiter zu ordnen. Die Briefträger verfammelh fich zu befiimmten Zeiten
des Tages, jedesmal vor dem Beftellgange‚ im Poftgebäude, um die Sendungen in
Empfang zu nehmen, fie auf ihre Beftellbarkeit zu prüfen und fich über mangel—
hafte oder unbef’timmt abgefaffte Adreffirungen unter einander möglichft zu ver-
f’tändigen. ‚

Für die Packetfendungen weicht die Behandlung, der Natur der Sache ent-

fprechend, in den Einzelheiten ab, ftimmt im Allgemeinen aber damit überein.

Mit der Beförderung der mannigfachen Sendungen il“: ein forgfältig geordnetes
Abrechnungswefen verbunden, welches fich auf die Geldangelegenheiten, insbefondere
auf die Portoeinnahrnen, auf den Verkauf der Poftwerthzeichen und ganz befonders
auf die Prüfung und Ordnung der Poft-Ein— und Auszahlungen erfireckt. Diefes

Rechnungswefen Pteht unter der befonderen Verantwortlichkeit des Amtsvorftehers,

welchem an gröfseren Aemtern ein Poftcaffirer beigeordnet if’r.
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In ähnlicher Weife, wie der eigentliche Poltdienft, gliedert fich auch der

Telegraphendienft, nämlich in:

I) die Annahme der zu befördernden Telegramme;

2) das Befördern (Abtelegraphiren) derfelben; ‘

3) das Aufnehmen der ankommenden Telegramme und das Ausfertigen

derfelben;

4) die Zuf’cellung an die Empfänger.

Im Fernfprechdienf’ce befchränkt fich die Thätigkeit der Beamten hauptfächlich

auf die Vermittelung der Gefpräche, d. h. auf die Herftellung der Leitungsverbin-

dungen zwifchen den Sprechenden und auf die Inftandhaltung der Leitungen, fo

wie der Sprechapparate‘, eben fo auf die Controle der Sprechzeiten an den öffent-

lichen Fernfprechftellen.

Zu den befchriebenen Verrichtungen find verfchiedenartige räumliche und bau-

liche Einrichtungen erforderlich. Je geringer der Verkehr, defto einfacher geftalten

fich die Anfprüche an die zur Ausübung des Dienftes erforderlichen Räumlichkeiten.

In volk- und gewerbereichen Städten dagegen, in den Mittelpunkten eines lebhaften

Handels, unter grofsartig entwickelten und vielgeftaltigen Verkehrsverhältniffen

werden den Architekten der Pott häufig recht bedeutfame und fchwierig zu löfende

Aufgaben gefiellt. Die Verkehrsverhältniffe, denen Pott und Telegraphie zu dienen

haben, entbehren ihrer Natur nach der Beftändigkeit; fie find gerade in Fabrik—

und Handelsftädten meif’tens in einer mehr oder minder lebhaften Steigerung be-

griffen. Und nicht allein das Anfchwellen der Bevölkerungszahl und der Auf-

fchwung von Handel und Verkehr beanfpruchen in immer fteigendem Mafse die

Verkehrsmittel; auch durch die Steigerung der Volksbildung im Allgemeinen, durch

die Erhöhung des Wohlftandes im Volke wird das Bedürfnifs geifiigen Verkehres

gröfser und (teilt [tärkere Anforderungen an den Poftverkehr. Bei der Erbauung

neuer Pofigebäude find daher vorerl‘c die örtlichen, namentlich die gewerblichen

und die Handelsverhältniffe des Ortes forgfältig in Erwägung zu ziehen, um einen

annähernd ficheren Anhalt für die erforderliche Gröfse der Anlage in ihren ein-

zelnen Theilen zu gewinnen.

Eine befonders wichtige Aufgabe des Architekten befteht darin, die einzelnen

Räume des Poftgebäudes ihrer Beftimmung nach fo anzuordnen, dafs fie für die

verfchiedenen Dienftverrichtungen in möglichft günf‘cigem Zufammenhange liegen,

dafs die Stellen, zu denen das Publicum Zutritt erhalten foll, leicht zugänglich find,

dafs alle Arbeitsf’cellen zweckmäfsige Lage und gutes Licht erhalten und. dafs der

gefammte Dienf’c unfchwer überfehen und überwacht werden kann.
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